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 Veröffentlicht am 16.02.2006

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

EStG 1988 §2 Abs2;

EStG 1988 §2 Abs3;

LiebhabereiV 1993;

Rechtssatz

Der Zeitraum, innerhalb dessen ein wirtschaftlicher Gesamterfolg erwirtschaftet werden kann, muss absehbar sein,

um den wirtschaftlichen Ergebnissen einer in bestimmter Weise betriebenen Tätigkeit die Quali;kation von Einkünften

im Sinne des EStG zuordnen zu können.
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